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Wirkungs- und Aussichtslosigkeit von Behandlungen gehören zur Medizin. Oft 
wird die Thematik unter dem Oberbegriff der medizinischen Futility behandelt. 
Die Einschätzung, ob eine Therapie indiziert ist, bleibt im Einzelfall herausfordernd 
und es fliessen Werturteile der Fachkräfte und der Patientinnen und Patienten mit 
ein. Die Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW) hat 
sich mit dem Thema auseinandergesetzt und Empfehlungen veröffentlicht.

Die Beratung und Begleitung von Patientinnen, Patien-
ten und Angehörigen in Situationen, in denen eine me-
dizinische Behandlung wirkungs- oder aussichtslos 
sein könnte, ist eine zentrale Aufgabe der Medizin. Die 
involvierten Berufsgruppen tragen dabei eine beson-
dere fachliche und ethische Verantwortung. Daraus re-
sultierende Dilemmata werden deshalb auch in den 
medizin-ethischen Richtlinien der SAMW [1–3] aus-
führlich thematisiert. Dabei zeigt sich immer wieder, 
dass es umstritten ist, wie weit Einschätzungen der 
Wirkungs- oder Aussichtslosigkeit evidenz- und erfah-
rungsbasiert und inwieweit sie von Werturteilen ge-
prägt sind. Dies gilt ebenso in Bezug auf die medizi-
nische Indikation, die fachlich begründet, dass eine 
Behandlung geeignet und angemessen ist, um das mit 

der Patientin bzw. dem Patienten gemeinsam be-
stimmte Behandlungsziel zu erreichen. 

Vertiefende Empfehlungen erarbeitet

Ausgehend von diesen Diskussionen, die während der 
Covid-19-Pandemie noch intensiviert wurden, hat die 
Zentrale Ethikkommission (ZEK) der SAMW beschlos-
sen, vertiefende Empfehlungen zum Thema zu erarbei-
ten. Das Autorinnenteam wurde von einer Arbeits-
gruppe der ZEK unterstützt. Im September 2021 haben 
die ZEK und der SAMW-Vorstand der Publikation zuge-
stimmt. Die Empfehlungen liegen in den drei Sprachen 
Deutsch, Französisch und Englisch in elektronischer 
und gedruckter Form vor (samw.ch/empfehlungen). 
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Nachfolgend werden die zentralen Aussagen zusam-
mengefasst, ausgenommen die rechtlichen Aspekte, 
denen in der Publikation ein ganzes Kapitel gewidmet 
ist. Von den Handlungsempfehlungen zum bewussten 
Umgang mit dem Konzept der Futility werden beispiel-
haft drei ausgeführt. 

Das Konzept der Futility

Wirkungslose und/oder aussichtslose Behandlungen 
werden oft unter dem Oberbegriff der medizinischen 
Futility beschrieben. Das Konzept lässt sich bis in die 
Zeit der Antike verfolgen, wobei es im Laufe der Zeit 

hinsichtlich seiner Bedeutung und seiner Funktion 
einem Wandel unterlag. Die Vorstellung, dass Ärztin-
nen und Ärzte als Expertinnen resp. Experten über 
das menschliche Leben entscheiden  sollten, wurde 
durch das Modell einer gemeinsamen Entscheidungs-
findung (shared decision-making) abgelöst [4]. 
Das Konzept der Futility ist nicht unumstritten. Die 
nun publizierten Empfehlungen stellen die konzeptu-
ellen Kontroversen dar und setzen sich mit dem Kon-
zept der medizinischen Indikation auseinander. Die-
ses wird in Relation gestellt zum Konzept der Futility. 

Die Einteilung in Tabelle  1 verschafft einen raschen 
Überblick über das Verhältnis von Wirkungs- und Aus-
sichtslosigkeit und den Bezug zur Indikation. 

Medizinische Entscheidungsfindung

Die Empfehlungen stufen das Konzept der Futility 
trotz aller Kritik als tauglich ein, da es auf Werten und 
Zielen basiert, die von vielen geteilt werden. Folglich 
ist es möglich, in bestimmten Konstellationen sowohl 
bezüglich Wirkungslosigkeit als auch bezüglich Aus-
sichtslosigkeit von einem allgemeinen Konsens zu 
sprechen. Letztlich handelt es sich aber auch hier um 
eine Werteentscheidung, die in den Kenntnisstand der 
Wissenschaftsgemeinschaft eingebettet ist und gesell-
schaftliche Normen und Weltanschauungen wider-
spiegelt. Diese Evaluationen sollten möglichst transpa-
rent gemacht, reflektiert und in einen mit Patientinnen 
und Patienten gemeinsam gestalteten Entscheidungs-
prozess einbezogen werden. Dabei werden drei Katego-
rien unterschieden:

«Medizin entscheidet» 
Bei der physiologischen Wirkungslosigkeit lässt sich 
empirisch feststellen (wenngleich stets eine gewisse 
Restunsicherheit bzw. ein Fehlerrisiko bestehen 
bleibt), dass eine Behandlung nicht (mehr) wirksam ist 
bzw. wäre. In solchen Situationen sollen medizinische 
Fachpersonen [5] entscheiden können, dass eine Be-

Tabelle 1: Zusammenhang von Wirkungs- und Aussichtslosigkeit mit der Indikation bei medizinischen Behandlungen.

Futility

Wirkungslosigkeit Aussichtslosigkeit

unwirksam wahrscheinlich unwirksam wahrscheinlich aussichtslos aussichtslos

Spezifisches Therapieziel 
kann mit Behandlung nicht 
erreicht werden, d.h. kein 
Therapieerfolg möglich 
(z.B. antibakterielle Be-
handlung einer viralen 
Infektion).

Wahrscheinlichkeit eines spe-
zifischen Therapieerfolgs unklar 
oder gering, allenfalls wenig 
bedeutsamer Effekt in Aussicht 
(z.B. Verschreibung von Digoxin 
bei therapierefraktärer Herz-
insuffizienz).

Selbst falls Behandlung poten-
ziell wirksam, besteht geringe 
Aussicht, das übergeordnete 
Therapieziel (z.B. Heilung, Wei-
terleben bei akzeptabler Le-
bensqualität) zu erreichen (z.B. 
experimentelle Chemotherapie 
bei fortgeschrittenem metasta-
siertem Tumorleiden mit gerin-
ger Aussicht auf Verlängerung 
der Überlebenszeit um wenige 
Monate). 

Selbst falls Behandlung po-
tenziell wirksam, kann das 
übergeordnete Therapieziel 
(z.B. Heilung, Weiterleben 
bei akzeptabler Lebensquali-
tät) nicht erreicht werden 
(z.B. Wiederbelebung nach 
mehrminütiger Unterbre-
chung der Sauerstoffzufuhr 
bei Person mit COPD im 
Endstadium). 

nicht indiziert 
(oder kontra indiziert, 
falls schädlich)

fraglich, ob indiziert (potentially inappropriate)
Für Indikation ist Prüfung der Zweckmässigkeit erforderlich. 
→ Bewertung des Verhältnisses von Grösse und Wahrscheinlich-
keit des Nutzens, der Risiken und negativen Effekte mit der 
 Patientin / dem Patienten
Für Erstattungsfähigkeit (im Bereich der obligatorischen Kranken-
versicherung) ist Prüfung der Wirtschaftlichkeit erforderlich. 
→ Bewertung der Kosteneffektivität (Health Technology Assess-
ment) 

nicht indiziert (oder kontra-
indiziert, falls schädlich)

In allen Situationen bleibt der Dialog mit den Patientinnen und Patienten bezüglich der übergeordneten und der spezifischen 
Therapieziele und der zur Verfügung stehenden Behandlungsoptionen zentral. Wenn die Indikation fraglich ist, sind sie in den 
Entscheidungsprozess einzubeziehen (shared decision-making). 

Es ist umstritten, wie weit die Einschätzung der 
Futility evidenz- und erfahrungsbasiert ist und 
wie weit geprägt von Werturteilen.
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handlung nicht mehr angeboten wird (z.B. ECMO bei 
einer Person mit infauster Pro gnose). Die Entschei-
dung bezieht sich auf den medizinischen Sachverhalt 
und muss sich auf fachliche Expertise abstützen. 
Es wird ein gesellschaftlicher Konsens vorausgesetzt, 
der den medizinischen Fachpersonen die entsprechen-
den Kompetenzen einräumt. Oft sind solche Situatio-
nen auf übergeordneter Ebene geregelt, etwa durch 
fachspezifische Richtlinien. Auch in dieser Kategorie ist 
der Dialog mit der Patientin resp. dem Patienten und 
den Angehörigen zentral. Insbesondere ist es wichtig, 
den Hintergrund der Entscheidung zu erklären. 

«Medizin berät»
Diese Situation stellt den Regelfall dar. Medizinische 
Fachpersonen zeigen der betroffenen Person (oder Ver-
tretungspersonen) die individuelle Prognose, die Be-
handlungsoptionen und deren Chancen und Risiken 
auf und schlagen eine Behandlung oder Behandlungs-
alternativen vor. Diese stimmt der Behandlung zu oder 

lehnt sie ab bzw. trifft bei mehreren angebotenen Be-
handlungsalternativen eine Wahl. Dabei hat das Recht 
auf Selbstbestimmung Vorrang. Zu berücksichtigen ist, 
dass die Betroffenen jederzeit Behandlungen ableh-
nen, grundsätzlich aber nicht bestimmte Behandlun-
gen einfordern können [6]. 

«Grauzone» 
Therapeutische Ziele oder Massnahmen werden unter-
schiedlich gewichtet. In dieser Situation ist die Bewer-
tung der empirischen Daten auch von Weltanschau-
ung und gesellschaftlichen Werten geprägt. Soll etwa 
einer Patientin resp. einem Patienten das Recht auf 
eine Behandlung zugesprochen werden, die in den 
letzten 50 oder 100 Fällen wirkungslos war («Medizin 
entscheidet») [5–8]? Die normative Entscheidung liegt 
in der Festlegung der Toleranzgrenze, d.h. des cut-off 
(quantitative Futility) bzw. in der Bewertung der Rele-
vanz therapeutischer Effekte (qualitative Futility). 
Auch in diesen Situationen geht es darum, gemeinsam 
mit der betroffenen Person zu klären, ob die Behand-
lung gewünscht wird, obwohl die Erfolgsaussichten 
klein sind («Medizin berät»). Die Auswirkungen der Be-
handlung sind nicht nur hinsichtlich der Belastung für 
Patientinnen und Patienten, Angehörige oder das Be-
handlungsteam relevant. Bei sehr teuren Therapien 
gilt es auch, mögliche Opportunitätskosten zu beden-
ken; denn die aufgewendeten Ressourcen stehen für 

andere nicht mehr zur Verfügung [9]. Je nachdem ist 
dann eine Behandlung der Kategorie «Medizin ent-
scheidet» zuzuordnen.

Auswahl an Empfehlungen

Stehen Wirkungs- oder Aussichtslosigkeit einer Be-
handlung eindeutig fest, entfällt die medizinische In-
dikation («Medizin entscheidet»). Solche Situationen 
sind besonders herausfordernd. Medizinische Fachper-
sonen können sich genötigt fühlen, Behandlungen 
durchzuführen, obwohl diese aus ihrer Sicht nicht 
dem Patientenwohl dienen – beispielsweise weil Er-
wartungshaltungen und Druck von Patientenseite und 
von Angehörigen bestehen. Die ausgearbeiteten Emp-
fehlungen – hier werden exemplarisch drei von acht 
wiedergegeben – geben Hilfestellung für genau solche 
Situationen. 
1. Klärung des Behandlungsziels: Das übergeordnete 

Ziel der Behandlung muss mit der Patientin resp. 
dem Patienten bzw. dem Vertreter geklärt werden. 
Dabei berücksichtigen medizinische Fachpersonen 
Vorstellungen und Wissensstand der betroffenen 
Personen, tragen ihren Bedürfnissen, Wünschen 
und Befürchtungen Rechnung und erfragen ihre 
Präferenzen. Fachpersonen orientieren sich am Be-
handlungsziel und legen Rechenschaft darüber ab, 
ob das Vorgehen dem Ziel entspricht. Das Ergebnis 
ist in geeigneter Form zu dokumentieren. 

Beispiel 1: Eine Patientin mit Gebärmutterhalskrebs entwi-

ckelt ein obstruktives Nierenversagen, das unbehandelt zum 

raschen Tod führen kann. Die Patientin möchte die Geburt 

 ihres Enkelkindes in zwei Monaten erleben. Eine Dialyse kann 

das Leben verlängern, verändert jedoch nichts am zugrunde 

liegenden Tumorleiden. Sie ermöglicht es jedoch, dass die 

 Patientin die Geburt des Enkelkindes erlebt, und kann daher 

sinnvoll sein. 

2. Anerkennen der eigenen «Bias»: Indikationsstellun-
gen stützen sich nicht nur auf  objektive Fakten, son-
dern sind mitunter durch nicht-fachliche Motive 
beeinflusst. So können beispielsweise subjektive 
emotionale Bewertungen von Krankheitssituatio-
nen oder von Patientengruppen auf die fachliche 
Beurteilung abfärben, aber auch Angst vor heiklen 
Gesprächen oder Interessenkonflikte. Solche Ein-
flüsse sind anzuerkennen und müssen kritisch 
 reflektiert werden. 

Beispiel 2: Medizinische Fachpersonen sind sich bewusst, 

dass sie dazu tendieren können, bei bestimmten Patienten-

gruppen eine Therapie schneller als aussichtslos bzw. wir-

kungslos zu beurteilen und nicht anzubieten resp. durchzu-

führen, z.B. bei einer Person mit Diabetes oder einer 

Abhängigkeitserkrankung [10, 11].

Stehen Wirkungs- oder Aussichtslosigkeit einer 
Behandlung fest, entfällt die medizinische 
Indikation. Dort wird es herausfordernd.
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3. Betonung des Dialogischen: Die Kommunikation 
(das Dialogische) dient dazu, Bedürfnisse der Pa-
tientinnen und Patienten und Angehörigen zu 
 erkennen, Vertrauen aufzubauen und gute Ent-
scheidungen zu erreichen. Die Rolle sowohl der me-
dizinischen Fachpersonen als auch der Betroffenen 
kann sich im Verlauf einer schweren Krankheit ver-
ändern. Wenn sich abzeichnet, dass die Therapien 
keine Wirkung entfalten, ist wichtig, den von allen 
Seiten akzeptierten weiteren Weg dialogisch auszu-
handeln. 

Beispiel 3: Bei einem schwer an Covid-19 erkrankten Intensiv-

patienten wird die Prognose immer schlechter. Im Gespräch 

mit den Angehörigen kann deren Sorge begegnet werden, 

der vorgeschlagene Therapieabbruch sei der Bettenknappheit 

geschuldet und ihr Verwandter müsse nun einem anderen 

Menschen Platz machen. 

Die SAMW hofft, mit diesen Empfehlungen eine Refle-
xion über den Umgang mit Wirkungs- und Aussichts-
losigkeit anzuregen, und lädt Fachgesellschaften, Pfle-

georganisationen und Patientenorganisationen dazu 
ein, die Diskussion über diese komplexe Thematik 
 aufzunehmen.
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Das Wichtigste in Kürze
•  Die Zentrale Ethikkommission der SAMW hat die Empfeh-

lungen «Wirkungslosigkeit und Aussichtslosigkeit – zum 

Umgang mit dem Konzept der Futility in der Medizin» erar-

beitet. Diese sind in drei Sprachen (Deutsch/Französisch/

Englisch) erhältlich und können kostenlos gedruckt bestellt 

werden unter samw.ch/empfehlungen.

•  Die Einschätzung der Futility erfolgt in der Praxis durch me-

dizinische Fachpersonen evidenz- und erfahrungsbasiert, 

hin ein spielen aber auch Werturteile der Behandelnden so-

wie der Patientinnen und Patienten. 

•  Die Empfehlungen bieten Hilfestellungen bei herausfordern-

den Situationen, wo keine medizinische Indikation vorliegt, 

aber eine Erwartungshaltung vonseiten der Patientinnen 

und Patienten oder ihren Angehörigen besteht. Dazu gehö-

ren u.a. die Klärung des Behandlungsziels, das Anerkennen 

der eigenen «Bias» und die Betonung des Dialogischen.
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